
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 8 W-FWG Organisation,
Dienstgrade und Dienstvorschriften.

 W-FWG - Wiener Feuerwehrgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

(1) Die näheren Bestimmungen über die Organisation der Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere ihre Stärke, die

Anzahl und Bezeichnung der Dienstgrade, die Dienstkleidung oder das Dienstabzeichen sowie die Rangabzeichen,

werden unter Berücksichtigung des Bedarfes durch Dienstanweisungen der Landesfeuerwehrkommandantin bzw. des

Landesfeuerwehrkommandanten getroffen.

(2) Die Kommandantinnen bzw. Kommandanten sowie deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter sind nach

Dreiervorschlägen, die von den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren auf Grund eines mit Stimmenmehrheit

gefassten Beschlusses erstattet werden, von der Landesfeuerwehrkommandantin bzw. vom

Landesfeuerwehrkommandanten jeweils für fünf Jahre zu bestellen (§ 17 Abs. 4).

(3) Kommandantinnen bzw. Kommandanten sowie deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter sind abzuberufen,

wenn sie ihre P ichten andauernd vernachlässigen oder sich sonst für die mit ihrer Dienststellung verbundenen

Aufgaben ungeeignet erweisen.
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